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Download-Dokument | Quelle: EE 11/2025, S. 184
Anspruch eines Nachlasspflegers auf
Vergütung für die Tätigkeit seiner Mitarbeiter


MUSTER / ANTRAG AUF FESTSETZUNG DER VERGÜTUNG UND DES AUFWENDUNGSERSATZES DES BERUFSMÄSSIG TÄTIGEN NACHLASSPFLEGERS


An das
Amtsgericht
– Nachlassgericht –
…

In der Nachlasssache

des Erblassers [Name, Geburtsdatum, Todestag, letzter gewöhnlicher Aufenthalt]

stelle ich den Antrag, die Vergütung und den Aufwendungsersatz für meine Tätigkeit als berufsmäßig tätiger Nachlasspfleger im Zeitraum vom 17.01.2024 bis 12.09.2025 gemäß § 1915 BGB i. V. m. §§ 1835, 1836 BGB wie folgt festzusetzen:

1. Zeitaufwand 189 Std. × 120,00 EUR	22.680,00 EUR
2. Aufwendungsersatz (Porto, Telefon, Mitarbeiterkosten nach Belegen)	380,00 EUR
Zwischensumme	23.060,00 EUR
Umsatzsteuer 19 %	4.381,40 EUR
Summe	27.441,40 EUR

Begründung
Mit Beschluss des erkennenden Gerichts vom … wurde ich zum Nachlasspfleger bestellt.

Der mir übertragene Aufgabenkreis umfasst insbesondere die Sicherung und Verwaltung des Nachlasses, die Ermittlung der Erben sowie die Vertretung des Nachlasses gegenüber Dritten.

Die Tätigkeit wurde berufsmäßig ausgeübt (§ 1915 Abs. 1 S. 2 BGB), da ich als Rechtsanwalt regelmäßig Nachlasspflegschaften führe und über die hierfür ­erforderliche fachliche Qualifikation verfüge.

Der beantragte Stundensatz von 120,00 EUR entspricht der gefestigten Rechtsprechung für berufsmäßig tätige Rechtsanwälte als Nachlasspfleger, insbesondere bei überdurchschnittlicher Schwierigkeit und Verantwortung der Angelegenheit (vgl. OLG München 25.10.17, 33 Wx 303/17; OLG Düsseldorf 17.9.18, I-3 Wx 178/18).

Die Tätigkeit umfasste u. a.
Sichtung und Sicherung von Nachlassunterlagen;
Korrespondenz mit Banken, Versicherungen und Behörden;
Feststellung von Unternehmensanteilen und Grundbesitz;
Klärung von Nachlassverbindlichkeiten;
Ermittlung und Kontaktaufnahme zu potenziellen Erben im In- und Ausland, welche teilweise in englischer und französischer Sprache zu führen war;
Erstellung eines Nachlassverzeichnisses sowie
Vorbereitung der Erbenermittlung für das Gericht.

Die geltend gemachten Aufwendungen (Porto, Telefon, Schreibkosten sowie anteilige Mitarbeiterkosten) sind im Rahmen der ordnungsgemäßen Amts­führung entstanden und gemäß § 1835 Abs. 1 BGB erstattungsfähig.

Ich beantrage daher die Festsetzung der beantragten Vergütung und der Aufwendungen aus der Nachlassmasse.

Anlagen
Tätigkeitsnachweis (Datum, Tätigkeit, Zeitaufwand)
Aufwendungsaufstellung (Porto, Mitarbeiterkosten etc.)
Kopie des Bestellungsbeschlusses

[Ort, Datum und Unterschrift]




	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

\I_





